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KRITISCHE BEURTEILUNG DER NEUGESTALTUNG DES RECHTSRAHMENS FÜR 

DEN ÖPNRV (KFLG-NOVELLE ) 
 

 

alte Regelung neue Regelung (BGBl I 2006/12) 

Zubestellungen auf einer Linie 
 
§ 23. (1) Werden beim Konzessionsin-
haber oder bei einer Verkehrsver-
bundorganisationsge sellschaft über 
das vorgesehene Fahrplanangebot ei-
ner Kraftfahrlinie hin aus Kurse zu 
einem wirtschaftlich zumutbaren Ent-
gelt bestellt, und ist der Konzessi-
onsinhaber der Kraft fahrlinie, auf 
der diese Kurse geführt werden sol-
len, nicht bereit, diese Bestell-
fahrten auszuführen, so kann der Be-
steller [...] diese Fahrten aus-
schreiben und einen geeigneten Per-
sonen kraftverkehrsunternehmer für 
den gemein wirtschaftlichen Betrieb 
namhaft machen, den der Konzessions-
inhaber so dann mit der Durchführung 
dieser Kurse zu beauf tragen hat (§ 
22 Abs. 3). 

 
 
§ 23. (1) Werden über das vorgesehe-
ne Fahrplanangebot einer Kraftfahr-
linie hinaus Kur se bestellt, so hat 
der Besteller oder für die sen die 
Verkehrsverbundorganisationsgesell-
schaft die anwendbaren Bestim mungen 
des Vergaberechtes zu berücksichti-
gen . Wird ein anderer Personenkraft-
verkehrsunternehmer als der Konzes-
sionsin haber mit der Durchführung 
der bestellten Kurse betraut, so ist 
er vom Konzessionsin haber mit der 
Durchführung dieser Kurse zu beauf-
tragen (§ 22 Abs. 3). 

Ausschreibung gemeinwirtschaftlicher 
Linien 
 
§ 23.  (2) Wird die Bedienung von 
Strecken bestellt, die bisher man-
gels Eigenwirt schaftlichkeit nicht 
von einer Kraft fahrlinie bedient 
wurden oder zum Zeitpunkt der Be-
stellung nicht mehr eigenwirtschaft-
lich bedient werden können, so kann  
der Besteller selbst oder für die sen 
die Verkehrsverbundorganisationsge-
sellschaft die Durchfüh rung dieser 
Fahrten ausschreiben und einen ge-
eigneten Personenkraftverkehrsunter-
nehmer namhaft machen, sofern wäh-
rend der Ausschreibu ngsfrist bei der 
Aufsichtsbehörde kein Antrag auf Er-
teilung einer Konzession zum eigen-
wirtschaftlichen Betrieb der Kraft-
fahrlinie ge stellt wird, der in der 
Folge zur Konzessionserteilung 
führt. 

 
 
 
§ 23. (2) Wird die Bedienung von 
Strecken bestellt, die bisher man-
gels Eigenwirt schaftlichkeit (§ 3 
Abs. 2 ÖPNRV- G 1999) von einer 
Kraftfahrlinie nicht be dient wurden 
oder zum Zeitpunkt der Bestellung 
nicht mehr eigenwirtschaftlich be-
dient werden können, so hat  der Be-
steller selbst oder für diesen die 
Verkehrsverbundorganisationsgesell-
schaft unter Be rücksichtigung der 
anwendbaren Bestimmungen des Verga-
berechtes einen geeigneten Personen-
kraftverkehrsunternehmer zu ermit-
teln. Von dieser Verpflichtung aus-
genommen sind Strecken, die weiter-
hin eigenwirtschaftlich bedient wer-
den können. 

Wiedererteilung einer Konzession 
 
§ 29. (1) soll die Konzession für 
eine Kraftfahrlinie wieder erteilt 
werden, so ist in Konkurrenz mit ei-
nem anderen Kon zessionswerber bei 
sonst gleichem Angebot der bisherige 
Konzessionsinhaber vor allem zu be-
rücksichtigen . 

 
 
unverändert 



Verlängerung einer Konzession 
 
§ 30. (1) Stellt der Konzessionsin-
haber spätestens sechs Mo nate vor 
Ablauf einer auf die volle Konzessi-
onsdauer des § 15 Abs. 1 erteilten 
Konzession den Antrag auf Verlänge-
rung der Konzession sdauer bei sonst 
unverändertem Inhalt der Konzes sion, 
so ist diesem Antrag statt zugeben, 
sofern kein anderer Konzessionswer-
ber vorhanden ist , die Kraftfahrli-
nie ständig vom Konzes sionsinhaber 
betrieben wurde, und der Ausschlie-
ßungsgrund des § 7 Abs. 1 Z 4 lit. a 
nicht vorliegt. 

 
 
aufgehoben (s jetzt § 29) 

Konzessionslaufzeit 
 
§ 15. (1) Die Konzession zum Betrieb 
einer Kraftfahrlinie wird auf zehn 
Jahre erteilt. Bei Vorliegen eines 
zeitlich begrenzten oder nur vorü-
bergehenden Ver kehrsbedürfnisses 
kann sie auch für einen kürze ren 
Zeitraum erteilt werden.  

 
 
15. (1) Die Konzession zum Betrieb 
einer Kraftfahrlinie wird auf höchs-
tens acht Jahre erteilt. Bei Vorlie-
gen eines zeit lich begrenzten oder 
nur vorübergehenden Verkehrsbedürf-
nisses sowie zur Erreichung der in § 
37 Abs. 3 angeführten Ziele kann sie 
auch für einen kürzeren Zeitraum er-
teilt werden. 

 


